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19.  Zu § 42 FachV-SozVerw (Studienabschnittsnote) 
 
19.1

Der Fachbereich erstellt am Ende eines jeden Studienabschnitts ein Zeugnis nach den Anlagen 5a, 5b und 
5c.

19.2

1Das Zeugnis ist den Nachwuchskräften zu eröffnen und zu den Ausbildungsakten beim Fachbereich zu 
nehmen. 2Ein Abdruck ist der Ausbildungsbehörde zu übersenden. 3Nr. 2.1 bleibt unberührt.


